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Klarheit darüber, welche Probleme 
im konkreten Strafverfahren ent
halten sind; dieser Überblick ist er
forderlich, damit im Hauptverfahren 
und im Urteil die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge der Tat eingehend 
erläutert werden können. Dann wird 
auch der notwendige erzieherische 
Erfolg eintreten.

Das Gericht muß von den zentralen 
und örtlichen Schwerpunkten der 
Kriminalität, die auch im Arbeits
plan des Gerichts niedergelegt sind, 
ausgehen. Nehmen wir z. B. den Fall, 
daß beim Gericht eine Anklage wegen 
Diebstahls eingeht. Ein Genossen
schaftsbauer hatte in stark angetrun
kenem Zustand ein Fahrrad weg
genommen. Er hatte, statt an der 
Vollversammlung der LPG teilzu
nehmen, die Gaststätte aufgesucht 
und dort übermäßig Alkohol ge
trunken. Im Arbeitsplan steht: 
„Landwirtschaft, Einwirken auf die 
Entwicklung und Förderung der 
innergenossenschaftlichen Demokra
tie.“ Um die strafrechtliche Verant
wortlichkeit des Täters konkret fest
stellen zu können, muß in diesem 
Strafverfahren vor allem auch die 
Frage beantwortet werden, wie in 
dem betreffenden Dorf das Bewußt
sein der Genossenschaftsbauern ent
wickelt ist, warum sie nur ungenü
gend von ihren Rechten Gebrauch 
machen, manche von ihnen über
mäßig dem Alkohol zusprechen und 
das Eigentum ihrer Mitbürger miß
achten. Mit der Entscheidung über 
die Durchführung der Hauptver
handlung kann dann zugleich die 
politisch-ideologische Zielsetzung des 
Verfahrens festgelegt werden: Er
ziehung zur Achtung vor dem per
sönlichen Eigentum der Genossen
schaftsbauern und Festigung der in
nergenossenschaftlichen Demokratie.

So prüfen wir in jedem Eröffnungs
verfahren, welche gesellschaftliche 
Zielsetzung im Hauptverfahren her
auszuarbeiten ist2. In der Verkehrs
strafsache gegen Günter M. wegen 
fahrlässiger Tötung mußten z. B. die 
Gefahren des Alkoholgenusses für 
den Kraftfahrer gezeigt und beson
ders gegen die schädliche Denkweise 
„einmal ist keinmal“ mit ihren oft
mals folgenschweren Auswirkungen 
vorgegangen werden. In einem an
deren Verfahren — die Täter hatten 
in rowdyhafter Weise Gegenstände 
in einer Kirche beschädigt — wurde 
in der Beratung über die Eröffnung 
des Verfahrens festgelegt, in der 
Hauptverhandlung herauszuarbeiten, 
daß die Christen in unserer Republik 
an der Erhaltung des Friedens und 
am sozialistischen Aufbau mitarbei- 
ten, ihre Religionsstätten verfas
sungsrechtlich und durch die Straf
gesetze geschützt sind und daß gegen

2 vgl. auch das in NJ 1961 S. 250 ver
öffentlichte Urteil des Kreisgerichts Für
stenwalde mit der Anmerkung von Gör- 
ner.

Kirchenschänder konsequent vorge
gangen wird.

Diese Überlegungen zur politisch- 
ideologischen Zielsetzung der Haupt
verhandlung werden in einem Akten
vermerk niedergelegt. Darin wird 
auch vermerkt, vor welchem Zuhörer
kreis der Prozeß geführt werden soll, 
inwieweit die das Verbrechen be
günstigenden Umstände — soweit sie 
nicht bereits bei der individuellen 
Verantwortlichkeit des Täters zu be
weisen sind — in die Beweisaufnahme 
einbezogen werden müssen und in 
welcher Richtung das Verfahren aus
zuwerten ist. Diese Arbeitsweise 
zwingt zur gründlichen Arbeit im 
Eröffnungsverfahren und führt zur 
verstärkten Mitarbeit der Schöffen. 
Das komplexe, schwerpunktmäßige 
Herangehen an die Hauptverhand
lung ist eine wichtige Hilfe, um die 
formale Enge des bürgerlichen Tat
bestandes zu überwinden. Der Vor
sitzende besitzt damit auch eine klare 
Grundlage, um die notwendigen 
Ladungen und Einladungen zu ver
anlassen. Es wird u. U. notwendig 
sein, bei der Ladung den Vertretern 
der Betriebe Hinweise zu geben, 
welche Fragen das Gericht einge
schätzt haben möchte. Wir haben 
auch verschiedentlich den Angeklag
ten in Verbindung mit der Ladung 
aufgefordert, seine Unterlagen über 
NAW-Einsätze, über Mitgliedschaft 
in den gesellschaftlichen Organisatio
nen usw. zum Termin mitzubringen. 
Sicher wird man jetzt einwenden, 
dies sei Sache exakt geführter Er-

Die Ausführungen G r a b o w s  (NJ 
1961 S. 65 f.) sind zwar hinsichtlich 
der geforderten direkten Erteilung 
des Zuschlags an das staatliche Organ 
im Ergebnis richtig, sie bedürfen 
jedoch im übrigen noch einiger Be
merkungen zur Klarstellung und 
Ergänzung.
Zunächst ist die Feststellung Gra
bows, daß den Städten und Ge
meinden an Grundstücken ihres Be
reichs bei genehmigungspflichtigen 
Veräußerungen und Zwangsverstei
gerungen ein gesetzliches Vorkaufs
recht zustehe, in dieser allgemeinen 
Formulierung unzutreffend. Um
fassende Vorkaufsrechte stehen nach 
geltendem Recht den staatlichen 
Organen nur im Gebiet der ehemali
gen Länder Sachsen und Thüringen 
zu. Daneben gibt es in besonderen 
Fällen noch eine kleine Anzahl ge
setzlicher Vorkaufsrechte zugunsten 
der DDR, die im Grundriß „„Sachen
recht“1 aufgezählt sind.

l vgl. Das Zivilrecht der DDR. Sachen
recht, Berlin 1956, S. 174 f.

mittlungen und gegebenenfalls müsse 
die Sache nach § 174 StPO zurück
gegeben werden. Di^s ist notwendig, 
wo es sich um erhebliche Mängel der 
Ermittlungen handelt. Aber dort, wo 

*im Eröffnungsverfahren aus dem ge
samten Akteninhalt erkennbar ist, 
worauf es ankommt, versuchen wir — 
auch wenn noch diese oder jene 
untergeordnete Frage in den Akten 
offen ist —, ohne Nachermittlungen 
zur Person des Angeklagten bzw. zur 
Situation am Tatort auszukommen, 
um dem Grundsatz der beschleunig
ten Erledigung des Strafverfahrens 
gerecht zu werden. Dies erfordert 
dann aber eine sorgfältige Auswahl 
der Zeugen zur Situation und zur 
Person des Angeklagten und oft auch 
die Mitteilung an diese Zeugen, zu 
welchem Fragenkomplex das Gericht 
Aussagen von ihnen erwartet. All 
das führt im Eröffnungsverfahren zu 
einer gewissen Mehrarbeit. Die 
Hauptverhandlung kann dann aber 
konzentrierter und gründlicher und 
somit politisch erfolgreicher durch
geführt werden3.

Dr. K U R T  G Ö R N E R ,
R ic h te r  a m  K r e is g e r ic h t  F ü r s te n w a ld e

3 In diesem Zusammenhang weisen wir 
auf den Artikel von Jahn, Die Richtlinie 
Nr. 12 — ein wichtiger Schritt zur wei
teren Entwicklung der Rechtspflege, NJ 
1961 S. 329 fl. (bes. S. 333) hin, in dem vor 
der Gefahr der einseitigen Betrachtung 
und der Überbewertung nur subjektiver 
Umstände gewarnt wird, weil nicht der 
Täter, sondern die von ihm begangene 
Tat das ausschlaggebende Kriterium für 
die Feststellung des Grades aer Gesell
schaftsgefährlichkeit ist. — Die Red.

Nach den uneingeschränkten Aus
führungen Grabows zu den in Be
tracht gezogenen Fällen handelt es 
sich hier um die Ausübung des all
gemeinen Vorkaufsrechts staatlicher 
Organe nach § 2 des sächsischen Ge
setzes über den Verkehr mit Grund
stücken vom 1. Juli 1949 (GBl. und 
VOB1. Land Sachsen 1949 S. 433 ff.). 
Die hierzu ergangene Ausführungs
verordnung vom 2. Juli 1949 enthält 
— im Gegensatz zu der früher erlas
senen thüringischen AusführungsVO, 
mit der sie sonst, wie auch die 
Grundstücksverkehrsgesetze der bei
den Länder selbst, textlich im we
sentlichen übereinstimmt — nicht die 
ausdrückliche Regelung wie in Ziff. 21 
der thüringischen AusführungsVO, 
daß „der Zuschlag dem Vorkaufs
berechtigten zu erteilen“ ist, wenn 
vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht 
wird (vgl. die sächsische Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes über 
den Verkehr mit Grundstücken vom 
2. Juli 1949, GBl. und VOB1. 1949 S. 
438 fl. mit der thüringischen Ausfüh-

Nochmals zur Ausübung 
des gesetzlichen Vorkaufsrechts 
in der Zwangsversteigerung
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